
Das LG hat der Klage stattgegeben und die Bekl. 
verurteilt, dem Kl. eine der abhanden gekommenen 
Mlroflex-Kamera gleichwertige Kamera Zug um Zug 
gegen Herausgabe der sich in seinen Händen befind
lichen Kamera ohne Objektiv zu liefern. In der Be
gründung wird im wesentlichen ausgeführt: Die Ver
pflichtung der Bekl. zum Schadensersatz gehe nach 
5 249 BGB auf Herstellung eines neuen, bisher nicht 
dagewesenen Zustandes, der wirtschaftlich dem früh
eren entspreche — vgl. RG 77, 101 —. Zu Unrecht be
rufe sich die Beklagte darauf, daß ihr die Erfüllung 
dieser Pflicht nicht möglich sei — § 251 Asb. 1 BGB —. 
Inhalt Ihrer vertraglichen Verpflichtung sei die Aus
besserung des vollständigen Fotoapparates des Klägers 
gewesen, d. h. eines .Gegenstandes, der gemäß § 91 
BGB als vertretbare Sache zu gelten habe, da es sich 
hierbei um ein serienmäßig hergestelltes, nach Preis
listen gehandeltes Gerät handle. Bel derartigen Sachen 
bestehe die Verpflichtung nach § 249 BGB grundsätzlich 
in der Lieferung einer gleichwertigen Sache — vgl. 
Palandt, Anm. 1, jeweils zu § 249 und § 251 BGB —, 
hier eines gleichwertigen Fotoapparates. Jedenfalls 
könne der Beklagten auf Grund des § 251 Abs. 2 a.a.O 
nicht gestattet werden, den Kläger in Geld zu entschä
digen. Der Gesetzgeber erkenne nur einen solchen Geld
ersatz als genügend an, durch den der Gläubiger in die 
Lage versetzt werde, den Zustand herzustellen, „der 
bestehen würde, wenn das zum Ersatz verpflichtende 
Ereignis nicht eingetreten wäre"; denn der Geldersatz 
sei nur eine Ergänzung des allgemeinen Grundsatzes 
der Naturalherstellung — s. SJZ 1946 S. 218 —. Diese 
sei jedoch bei den gegenwärtigen wirtschaftlichen Ver
hältnissen mit einem Geldbetrag in Höhe des Friedens
preises, der allein zur Grundlage einer Gerichtsent
scheidung gemacht werden dürfe, nicht möglich. Um 
nicht den Schadensersatzanspruch in seinem Wesen zu 
verändern und ihn zu einem bloßen Wertersatzanspruch 
herabzumindern, bleibe nur der Weg einer Verurteilung 
des Schuldners zur Naturalherstellung übrig, es sei 
denn, daß sie ihm nicht zugemutet werden könne. Das 
sei aber nur dann der Fall, wenn sich die Unzumut
barkeit aus den besonderen Umständen des Einzelfalls 
ergäbe; niemals dürfe zu ihrer Begründung die wirt
schaftliche Gesamtlage herangezogen werden, wie es 
die Beklagte tue. Im Gegenteil dürfte gerade sie als 
ein in dem Industriezweig tätiges Unternehmen eher 
als andere Geschäftsleute zur Lieferung einer gleich
wertigen Kamera in der Lage sein. Nach alledem 
rechtfertige sich die getroffene Entscheidung.

Die von der Beklagten gegen dieses Urteil eingelegte 
Berufung blieb ohne Erfolg.

Aus den Gründen:
Die Sach- und Rechtslage ist vom ersten Richter 

einwandfrei und erschöpfend gewürdigt worden. Der 
Senat hat kein Bedenken getragen, sich der Begrün
dung des angefochtenen Urteils seinerseits anzuschlie
ßen; sie hält auch den Angriffen der Berufungsklägerin 
durchweg stand.

Verfehlt ist zunächst die Rüge der Beklagten, es sei 
nicht erkennbar, wie das Landgericht zu der Annahme 
komme, es habe sich bei der Miroflex-Kamera des Klä
gers um ein serienmäßig hergestelltes und nach Preis
listen gehandeltes Gerät, d. h. um eine vertretbare 
Sache im Sinne des § 91 BGB gehandelt. Die Annahme 
des ersten Richters findet auf Grund der erstinstanz
lichen Schriftsätze immerhin eine Stütze in der Klage
erwiderung, inhaltsderen die Beklagte bei ihrem An
gebot, Wertersatz zu leisten, dem Kläger „gleichzeitig 
den bei der Firma Carl Zeiss ermittelten früheren 
Listenpreis in Höhe von 194,— RM übersandte". Im 
übrigen kann es auf sich beruhen bleiben, ob seit 
19 Jahren keine Miroflex-Kameras mehr hergestellt 
werden und ob demgemäß diese Kameras jetzt nicht 
mehr als „vertretbare" Sachen gelten können. Allge
meiner, im § 249 BGB auch klar zum Ausdruck ge
langter Grundsatz des Schadensersatzrechts ist es, den 
Gläubiger wirtschaftlich in dieselbe Lage zu versetzen, 
in der er sich befinden würde, falls der den Schuldner 
verflichtende Umstand nicht eingetreten wäre — vgl. 
u. a. RG 91, 106; 96, 122; 126, 403 —. Dieser Grund
satz der „Naturalrestitution“ hat bei • vertretbaren Sa
chen, die beschädigt, zerstört oder sonst in Verlust ge
raten sind, zur Folge, daß hier die Schadensersatz
pflicht auf Lieferung einer wirtschaftlich gleichwer

tigen Sache geht — vgl. RG 96 a.a.O. —. Es ist jedoch 
auch bei nicht vertretbaren Sachen unter Umständen 
ein Naturalersatz durch Leistung einer gleichwertigen 
Sache denkbar — vgl. Staudinger, 9. Aufl., Anm. 2, c, 
B zu § 249 BGB —. Es mag dahingestellt bleiben, ob 
unter den gegenwärtigen zeitbedingten Währungs- und 
Wirtschaftsverhältnissen eine Scheidung zwischen ver
tretbaren und unvertretbaren Sachen im Bereich des 
Schadensersatzrechts überflüssig geworden ist — vgl. 
hierzu Nehlert: Jur.Rdsch. 1947 S. 41 ff. —. Jedenfalls 
1st unter den heutigen Zeitverhältnissen selbst dann, 
wenn es sich bei der in Rede stehenden Kamera um 
eine nicht vertretbare Sache handeln sollte, vorliegend 
dem Grundsatz der Naturalrestitution um so mehr Ge
nüge zu leisten, als die Beklagte selbst Herstellerin 
Von Fotoapparaten ist und als solche zweifelsfrei über 
weitaus bessere Möglichkeiten zur Beschaffung einer 
gleichwertigen oder gleichartigen Kamera verfügt als 
der Kläger. In dieser Eigenschaft kann sie sich nicht 
darauf berufen, daß sie „bei Einhaltung der ihr be
hördlich auferlegten Verpflichtungen ebensowenig wie 
irgend ein anderer in der Lage“ wäre, „heute auf nor
malem Wege, d. h. ohne Inanspruchnahme des Schwar
zen Marktes eine der Miroflex-Kamera gleichwertige 
Kamera zu beschaffen“. Das Schadensersatzrecht des 
BGB kennt, wie schon ausgeführt, in erster Reihe die 
Herstellung; nur wenn sie mit unverhältnismäßigen 
Aufwendungen verbunden ist, ist eine Abfindung in 
Geld zulässig — vgl. § 251 Abs. 2 BGB —. Nach dem 
Sinn dieser Bestimmung ist jedoch nur dann eine Rück
sichtnahme auf die Belange des Schuldners zugelassen, 
wenn hierdurch nicht berechtigte Belange des Gläu
bigers verletzt werden, d. h. der Schuldner soll nur 
dann zur Geldentschädigung berechtigt sein, wenn 
o h n e  V e r l e t z u n g  d e r  B e l a n g e  d e s  G l ä u 
b i g e r s  die Herstellung nur mit unverhältnismäßigen 
Aufwendungen möglich ist — vgl. u. a. OLG Hamm: 
MDR 1947 S. 100 nebst dortigem weiteren Nachweis 
(Leonhard: SJZ 1946 S. 168) —. Die vorerwähnten 
Währungs- und Wirtschaftsverhältnisse lassen es ge
rechtfertigt erscheinen, daß der Gläubiger heute in 
aller Regel in einer Geldleistung um so weniger einen 
wirksamen Ersatz für die Beschädigung oder den Ver
lust von Sachwerten erblicken kann, als weder der ur
sprüngliche Kaufpreis noch die heutigen Karten- oder 
Stoppreise irgendwelche brauchbaren Anhaltspunkte 
bilden, andererseits die Preise des Schwarzen Marktes 
ohne weiteres ausscheiden. Die einschlägigen Ausfüh
rungen, mit denen der erste Richter unter Hinweis auf 
das von ihm angeführte Schrifttum die von der Be
klagten erstrebte Geldabfindung abgelehnt hat, werden 
hiernach der Sach- und Rechtslage durchaus gerecht.

Das gilt auch von der abschließenden Erwägung des 
Landgerichts, daß, wenn man den Schadensersatz
anspruch nicht in seinem Wesen verändern und zu 
einem bloßen Wertersatzanspruch herabmindern will, 
nur der Weg einer Verurteilung des Schuldners zur 
Naturalrestitution übrig bleibt. Wenn §§ 249, Satz 2, 
und 251 BGB statt dessen auch Geldersatz zulassen, so 
darf doch unter Berücksichtigung des Zeitpunktes 
ihrer Normierung nicht außeracht gelassen werden, 
daß der Gesetzgeber naturgemäß nur den Regelfall 
eines Wirtschaftslebens im Auge hatte, In welchem 
der gegenständlich zugelassene oder übliche Markt
preis im wesentlichen auch dem persönlichen Interesse 
des Geschädigten auf Schadensausgleich gerecht wird. 
Der Sinn dieser Bestimmung liegt aber, wie u. a. das 
AG Kiel in MDR 1947 S. 164 zutreffend ausführt, nicht 
darin, den Geschädigten mit den aus übergeordneten 
Notwendigkeiten des Wirtschaftslebens gesetzlich fest
gelegten oder friedensmäßigen Beträgen abzuspeisen, 
auch wenn feststeht, daß er sich dafür einen anderwei
tigen Naturalersatz auf gesetzlich zulässigem Wege 
nicht beschaffen kann. Es bedarf hier keiner beson
deren Stellungnahme des Senats zu der Frage, ob und 
inwieweit der den Preisbindungsvorschriften gemäße 
Handelspreis auch für Schadensersatzansprüche maß
gebend ist — vgl. hierzu u. a. RG 171, 292 ff. = DR 
1944 S. 242 Nr. 17 nebst Anm.: Herschel; ferner neuer
dings Dittmar: SJZ 1946 S. 218 ff. und Axhausen: NJ 
1947 S. 62. auch AG Kiel a.a.O. —. Jedenfalls ist, von 
Ausnahmen abgesehen, dem Schuldner in den gegen
wärtigen Notzeiten grundsätzlich die volle Wiedergut
machung des von ihm verursachten Schadens im Wege 
der Naturalrestitution auch dann zuzumuten, wenn es
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